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Merſeburger

1853.

Kreis Blatt.
Sieben und Zwanzigſter Jahrgang.

4. Quartal. Mittwoch den 19.

Vekanntmach ungen.
October 1853.

Die Halle -Lauchſtädter Chauſſee wird vom 14. dieſes Monats ab bis auf Weiteres von Lauchſtädt bis nach Delitz
am Berge geſperrt.

Die Communication geht während dieſer Zeit über Kleinlauchſtädt. Dagegen wird die Sperrung der Strecke von
Holleben bis Delitz am Berge mit dem 18. dieſes Monats aufgehoben.

Jch bringe dies zur Kenntniß des Publikums.
Merſeburg den 12. October 1853. Der Königliche Landrath Weidlich.

m

und mir das Reſultat zur Anzeige zu bringen.
Merſeburg den 17. October 1853.

S —mZ z e

Die Entwäſſerungs-Commiſſionen werden erſucht, die Gräben zu beſichtigen, deren Hebung mit Nachdruck zu veranlaſſen

Der Königliche Landrath Weidlich.

Mehrere Gemeinden ſind 'noch immer mit Einzahlung der zur Begründung einer Provinzial Blinden Anſtalt ge
zeichneten freiwilligen Beiträge im Rückſtande. Jch fordere daher die betreffenden Ortsrichter hierdurch wiederholt auf, nunmehr
jene Beiträge unfehlbar binnen 8 Tagen an mich einzuſenden.

Merſeburg, den 17. October 1853. Der Königliche Landrath Weidlich.

Jch weiſe die Magiſträte und Ortsrichter des Kreiſes an, für die Wegebeſſerung ſchleunigſt Sorge zu tragen. Die
ſchlechten Communicationswege müſſen im Laufe dieſes und Anfang nächſten Monats mit Kies befahren werden. Die polizei-
widrigen, d. h. diejenigen Wege, welche im Frühjahr und Herbſt nur mit Schwierigkeit paſſirt werden können, ſind gründlich zu
repariren. Es reicht aber für dieſe Fälle hin, wenn ſie ſtreckenweiſe tüchtig mit Steinen und Kies befeſtigt und die übrigen

bener Erinnerungen definitiv feſtgeſtellt worden.

Theile den nächſtfolgenden Jahren überlaſſen werden.
Merſeburg den 17. October 1853. Der Königliche Landrath Weidlich.

Wahl neuer Stadtverordneten. Der erſte Schritt
zur Einführung der neuen Städte- Ordnung vom 30. Mai 1853
beſteht in der Wahl neuer Stadtverordneten. Die Liſten der
ſtimmfähigen Bürger haben die vorgeſchriebene Zeit hindurch
öffentlich ausgelegen und ſind bei dem Mangel dagegen erho-

Nach Maß-
gabe des Einkommens wurden die ſtimmfähigen Bürger in drei
Abtheilungen getheilt. Jede Abtheilung hat 6 Stadtverordnete
zu wählen. Die dritte Abtheilung, zu welcher 550 Wähler
gehören, mußte in drei Bezirke getheilt werden und zwar bilden

das erſte und zweite Stadtviertel und der Dom den erſten,
das dritte und vierte Stadtviertel den zweiten,
die Altenburg und der Neumarkt den dritten

Wahlbezirk. Jeder dieſer Wahlbezirke hat 2 Stadtverordnete
zu wählen. Die Abtheilungs und Bezirksliſten werden gedruckt
und den Wählern vor dem Termine eingehändigt werden. Die
Wahlen der dritten Abtheilung erfolgen geſetzlich zuerſt, die
der erſten zuletzt. Die Stadtverordneten werden auf 6 Jahre
gewählt.

Die Wahlen ſollen bewirkt werden:
Sonntag am 23. October d. J., Vormittags 10 Uhr, von

dem erſten Wahlbezirke der dritten Abtheilung,
J

Montag am 24. October, Vormittags um 8 Uhr, von dem
zweiten Wahlbezirke der dritten Abtheilung

Montag am 24. October, Nachmittags um 2 Uhr, von dem
dritten Wahlbezirke der dritten Abtheilung

Dienſtag am 25. October, Vormittags um 8 Uhr, von der
zweiten Abtheilung

Dienſtag am 25. October Nachmittags um 3 Uhr, von
der erſten Abtheilung.

Die Wähler der verſchiedenen Abtheilungen und Bezirke
werden eingeladen, zu der beſtimmten Zeit in dem großen Saale
des Rathhauſes Sich pünktlich einzufinden.

Jeder Wähler muß dem Wahl Vorſtande mündlich und
laut zu Protokoll erklären wem er ſeine Stimme geben will.
Er hat ſo viele Perſonen zu bezeichnen, als zu wählen ſind.

Zur Beachtung der Wähler bemerken wir hierbei noch
Folgendes

1) die in den Liſten aufgeführten Wähler ſind als Stadt-
verordnete wählbar. Jndeſſen können Stadtverordnete
nicht ſein

a) die Mitglieder der Königl. Regierung,
b) die Mitglieder des Magiſtrats und alle beſoldete Ge

meindebeamten,
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von 61 bis 9 Uhr, am 24. October von 64 bis 10 Uhr, am
25. bis mit 31. October von 65 bis 11 Uhr, am 1. bis mit
4. November von 6 bis 11 Uhr, am 5. November von 7 bis
11 Uhr, und am 6. November von 8 bis 11 Uhr.

Merſeburg, den 18. October 1853.
Der Magiſtrat.

c) Geiſtliche, Kirchendiener und Elementarlehrer,
die richterlichen Beamten,

e) die Beamten der Staatsanwaltſchaft,
die Polizeibeamten

2) die Hälfte der von jeder Abtheilung reſp. von jedem
Bezirk zu wählenden Stadtverordneten muß aus Haus-
beſitzern beſtehen

3) die Abtheilungen und Bezirke ſind bei der Wahl an die
Wähler der Abtheilung reſp. des Bezirks nicht gebunden.

Wir hoffen, daß die Wichtigkeit der Wahl der Stadt-
verordneten überall erkannt und dem Wahlakt eine rege Theil-
nahme zugewendet werden wird.

Merſeburg, den 23. September 1853.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Wir bringen hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß im

III. Quartale er. wegen Uebertretungen polizeilich beſtraft
worden ſind

wegen Nichtbefolgung der Reiſeroute 1 Perſon wegen ver-
botenen Betretens des Exercierplatzes 9 Perſonen wegen
unterlaſſener Fremdenmeldung 2 Perſonen wegen unter-
laſſener Geſellenmeldung 2 Perſonen wegen Bettelns 8 Per-
ſonen wegen unterlaſſener Anlegung ſteuerfreier Hunde 1
Perſon wegen Straßenſkandals 1 Perſon wegen unbefugter
ſelbſtſtändiger Ausübung des Maurer- und Zimmergewerbes
8 Perſonen wegen Badens in der Saale an verbotenen
Stellen 3 Perſonen wegen Aufkäuferei 2 Perſonen wegen
Uebertretung der Feldpolizei Ordnung 1 Perſon wegen
Verkaufs zu leichter Butter 1 Perſon wegen Ausführung
von Bauten ohne Erlaubniß 2 Perſonen wegen unterlaſſener
Anmeldung ſteuerfreier Hunde 38 Perſonen wegen Verkaufs
verdorbenen Getreides auf dem Wochenmarkte 1 Perſon;
wegen Betriebs von Kommiſſtonsgeſchäften ohne Conceſſton
1 Perſon wegen Ueberſchreitung der Polizeiſtunde Seitens
der Wirthe 2 Perſonen wegen unterlaſſener Anmeldung von
Miethsleuten 1 Perſon wegen Ausführung von Bauten,
ohne ſich eines geprüften Meiſters dazu zu bedienen 2 Per-
ſonen wegen vorſchriftswidriger Aufſtellung von Atteſten
zur Ausführung von Bauten 1 Perſon.

Merſeburg, den 12. October 1853.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Der hieſige, mit dem Simon-
Judä-Jahrmarkt verbundene Vieh- und Roßmarkt, welcher auf
dem Kommunalplatze vor dem Sirtithore abgehalten wird, fällt
in dieſem Jahre auf den 31. October. Wir machen hierauf
mit dem Bemerken aufmerkſam, daß auch in dieſem Jahre
Standgelder noch nicht erhoben werden.

Merſeburg, den 14. October 1853.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Die Beſtimmung im g. 6. der
hieſigen Straßen Ordnung, wonach das Waſchen und Wäſche-
ſpühlen das Reinigen und Einweichen der Gefäße u. ſ. w.
in den Waſſerbehältern und öffentlichen Brunnen unterſagt iſt,
wird hierdurch in Erinnerung gebracht, mit dem Bemerken, daß
bei Nichtbefolgung der gedachten Vorſchrift die im F. 62. der
Straßen Ordnung beſtimmten Strafen eintreten werden.

Merſeburg den 14. October 1853.
Der Magiſtrat.

Straßenbeleuchtung. Der zweite Zeitabſchnitt der
ſtädtiſchen Straßenbeleuchtung beginnt mit dem 22. October
und endet mit dem 6. November d. J. Die Latexnen ſollen
brennen am 22. October von 63 bis 8 Uhr, am 23. October

m

DOeffentliches Aufgebot.
Alle diejenigen, welche aus der Zeit vom 31. October

1851 bis den I. Juli 1853 an den abgegangenen Hülfsboten
und Executor Joachim Kamieth während deſſen Dienſtführung
bei der Königl. Gerichts- Commiſſion in Lützen und beim hie
ſigen Königl. Kreisgericht irgend Anſprüche an die Sportelkaſſe
der gedachten Gerichts Commiſſion und an die hieſige Kreis-
gerichts Salarienkaſſe zu machen haben, werden hierdurch vor-
geladen, ihre Forderungen binnen 3 Monaten, ſpäteſtens aber
in dem hierzu auf

den 7. December 1853, Vormittags 11 Uhr,
an hieſtger Gerichtsſtelle vor dem Depurtirten, Herrn Kreis-
richter Knauth, anberaumten Termine anzumelden und ihre
Anſprüche näher zu begründen, unter der Verwarnung, daß ſie
nach fruchtloſem Ablaufe des Termins ihres etwaigen Anſpruchs
an die gedachten Kaſſen verluſtig gehen, und die beſtellte Amts-
caution an 2c. Kamieth zurückgezahlt. werden wird.

Merſeburg den 30. Juli 1853.
Königliches Kreisgericht.

Submiſſton.
Die Anlieferung des Bedarfes an Bauhölzern und Schneide-

waaren für hieſige Königliche Saline für das Jahr 1854,
event. für die nächſten 3 Jahre 1854 556 ſoll im Wege der
Submiſſion

„am 9. November e. Vormittags 11 Uhr,
vor dem Königlichen Salz Amte dem Mindeſtfordernden ver-
dungen werden. Die Auswahl unter den Submittenten
bleibt vorbehalten, Nachgebote werden nicht angenommen der
Zuſchlag erfolgt ſpäteſtens 6 Wochen nach dem Termine.

Diejenigen Lieferanten, welche auf dieſe Lieferung reflectiren
wollen, haben ihre Forderungen für die Bauhölzer pro Stück,
für die Schneidewaaren pro Schock, franco Dürrenberg unter
portofreier Rubrik, verſiegelt und mit der Aufſchrift:
„Submiſſion wegen Bauhölzer und Schneide-

waaren“
bis zur bezeichneten Stunde an das Königliche Salz Amt
einzuſenden und können auch der Eröffnung der Forderungen
beiwohnen.

Die Forderungen ſind geſondert einmal für das Jahr 1854
allein, ſodann für die 3 Jahre 1854/56 abzugeben.

Die näheren Bedingungen der Lieferung, ſowie das ohn-
gefähre jährlich zu liefernde Quantum können in unſerer Re-
giſtratur in den Dienſtſtunden eingeſehen werden, ſind auch gegen
Erſtattung der Kopialgebühren von derſelben zu erlangen.

Dürrenberg, den 8. October 1853.
Königlich Preußiſches Salz-Amt.

Fiſch- Verkauf.
Die Gemeinde Oberwünſch iſt geſonnen, auf

den 26. Hetober 1853
ihren Teich zu fiſchen und die darinnen übrigen Karpfen,
Brod und Fauſtkarpfen, gegen gleich baare Bezahlung gedach
ten Tages, Mittags 12 Uhr, zu verkaufen.

Oberwünſch, den 14. October 1853.
Der Orts- Vorſtand.
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a Gustav Lots am Marktbis empfiehlt, von der Meſſe zuruckgekehrt, ſein
eLager von Schreib- und Zeichnen Materialien,

r Leder- und Galanterie-Waaren,tober aufs vollſtäandigſte aſſortirt mit vielen Novitäten, zur geneigten Beachtung.

boten d Be rekanntmachung. A f Dhie In den Gemeinden Göhren und Zweimen ſollen kommen nz eige ur amen.
kkaſſe den r den 24. October, re h wen Heute empfing ich die ſo ſchön und bequem ſitzenden
rei Srhente zu Jweimen De nen anzulegenden Separan se Corſetten ohne Naht und empfehle ſolche den geehrten

und Graben verlicitirt werden. etvor- Bartholomäus, Richter. Damen zur geneigten Abnahme

aber r e Louis Naumann.In der obern Sixtiſtraße Nr. 549. iſt ein Ober und ein zr, Unterlogis mit allem Zubehör nebſt zwei Pferdeſtällen zu fünf Einem geehrten hieſtgen und auswärtigen Publikum hier-
reis- Pferden zu Neujahr zu vermiethen. durch die ergebenſte Anzeige, daß ich in hieſiger Stadt, Hälter-
ihre Friedrich Bernecker, Schuhmachermeiſter. gaſſe r 661., eine
ß ſe LogisVermiethung lithographische AnstaltAuf dem Dom neben der Reſſource in W u etablirt habe S
lmts] Pieſchelſchen Hauſe ſteht eine Stube (parterre) mit Kammer, u W K.Küche und Torfgelaß ſofort zu vermiethen. Nähere Nachricht rung Penedeher St nung die dilnnſten Weh

hierüber ertheilt der Bäckermeiſter Kraft hier. zu ſtellen ſtets bemüht ſein.
Logis-Veränderung. Einem hohen Adel und hoch- Merſeburg, den 10. October 1853.

geehrten Publikum zeige ich ganz ergebenſt an, daß ich in der J. W. Wille.
B. ſtre 4 9 300 in Her ie J ferſt i ſc ſe 3neide- Burgſtraße Nr. 300. im Herrn Banquier Keferſteinſchen Hauſe Buchsbaum zum Verpflanzen iſt abzulaſſen im Gaſthof

1854, wohne. x zum Ritter in Merſebur—je det Merſeburg, den 17. October 1853.
Heu ne, Lohnbedienter. De Zum Schlachtefeſt Donnerstag den 20. Octo-

Kieler Sprotten ſind in ſchöner Waare ſo eben ein ber ladet ergebenſt ein und bittet das geehrte Publi-
ver getroffen bei L. A. Weddy. n fum um zahlreichen Zu ſpruch
tente l ne C d G. Weiſe in Leunag.der hocolat e Marktpreiſe vom 15. Hetober.aus der Fabrik der Gebr. de Heureuse in Berlin empfiehlt thl. ſg. pf. thl. ſg.[pf. ithl. ſg.[pf. thl. ſg.ſpf.
ctiren zum Fabrikpreis und hält fortwährend Lager Weizen 3 2 6 bis 3 5 Gerſte 127 6 bis 2

F. Sperl's Conditorei in Merſeburg. Roggen 217 6 bis 2 20 Hafer 1 3 9 bis 1 15
un er Leere Branntweinfäſſer à 15 30 Qt. Jnhalt ſind zu
de kaufen bei H. Klingebeil jun. Kirchennachrichten von Merſeburg.

e Donm. Geboren: dem Glaſermeiſter Faußer eine Tochter demAmt Kümmel und weiße Bohnen kauft Unteroffizier Jahn vom Landwehrſtamm eine Tochter. Getrauet: der
ungen

1854

H. Klingebeil.

ut- Fabrikmit Cn un vun

S S

l e
W e

Trompeter Stephani mit Ch. A. Held von hier.
Stadt. Geboren: dem Papiermacher Schubert ein Sohn dem Bür-

ger und Stellmachermſtr. Eichhorn ein Sohn dem Handarbeiter Hoffmann
ein Sohn dem Schneidermſtr. Schliephake ein Sohn. Getrauet: der
Bäckermſtr. Költzſch mit Jgfr. Johanne Emilie Klaffenbach aus Weißenfels

hun S von S der Weber und Zeugarbeiter Frank mit Jgfr. Joh. Henr. Brechtel aus Schaaf-i Albe p't T fautsch ſtädt der Königl Poſt Aſſiſtent Harzmann mit Jgfr. Pauline Louiſe Senff.r Re- 4 C Am Donnerstage predigt in der Stadtkirche Herr Paſt. Schellbach.gegen Dom Nr. 268. im Hauſe des Schuhmachermſtrs. Herrn Dietze, J Teumarkt- Gebor en. dem Ziegeleibeſitzer Schmidt ein Sohn
3 z m Fabri iter Schulze in Venenien ein Sohn.empfſtehlt feine Seidenhüte auf Filz, gute Qualität, im Preiſe eſlbenbrg, je n Venenten ein ob

W g. t.von 15 33 Thlr. ſowie Knaben und Kinderhüte. Das eW Moderniſiren getragener Hüte wird auf das Beſte i tädt: Sn We nsgephe geagener Hüte w h das Beß Kirchennachrichten von Schafſtädt: September.
4 S v r Tr an in. Ausw al der uenene Geboren: dem Tiſchlermſtr. Jüdicke eine Tochter ein unehel. SohnS Für die WinterSaiſon iſt eine Auswahl der neueſten dem Oeconom Fiſcher ein Sohn dem Hausbeſitzer Heinemann ein Sohn

Facons in Damenhüten und Hauben vorhanden, und (poetk.) dem Glaſermſtr. Schulze ein Sohn dem Hausbeſitzer Frey eine
ſind nebſt andern Artikeln für Damen auch Chemiſettes Tochter z We Becker ein r den d urat et e

für Kerren zu ſolt Preiſe dem Oeconom Friedemann eine Tochter dem Handarbeiter Hartung ein Sohnrpfen, J für n ſoliden en kaufen bei Oelgrube dem Kantor Telling ein Sohn dem Handarbeiter Niederhauſen eine Tochter
edach Wilhelmine Werner am Eingange der Oe grube. (todtgeb.) Getrauet: der Kaufmann K. Dietrich hier mit Jgfr. N.

S r n e i e Oecono Be 9Ein gebrauchter engliſcher Sattel, auch ein dergleichen Neland n l l d ernorene h wirDame tel verkaufen Oberaltenburg Nr. 826 1 Treppe alt, an Krämpfen die Wittwe des verſtorbenen Fiſchermſtrs. Hippe,
d Damenſatte zil verte ſen Dberalte 9 540. pp 89 J. alt, an Altersſchwäche die Wittwe des verſtorbenen Wachtmeiſters

hoch, Mitt. 12--1 Uhr. Pohle, 79 J. alt, an Altersſchwäche.
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Se. Majeſtät der König haben zu verleihen geruht: den

Rothen Adler- Orden III. Kl. mit der Schleife:
dem Oberſtlieutenant von Meyerinck, Commandeur des 12.
Huſaren Regiments dem General Major a. D. Wurmb von
Zinck. Den Rothen Adler- Orden IV. Kl.: dem
Major von Kathen von der 4. Gensd'armerie-Brigade; dem
Major von Rohr vom 12. Huſaren -Regim. Das Allge-
meine Ehrenzeichen: dem Wachtmeiſker Trautmann vom
12. Haſaren Regiment.

Se. Majeſtät der König haben aus Veranlaſſung Aller-
höchſtihrer Anweſenheit in der Provinz Sachſen nachſtehende
Orden und Ehrenzeichen zu verleihen geruht, und zwar haben
im Kreiſe Merſeburg erhalten:

Den Stern zum Rothen Adler-Orden II. Kl.
Graf von Zech-Burkersroda auf Bündorf. Den Rothen
Adler- Orden III. Kl. mit der Schleife: Ritter,
Regierungs-Rath in Merſeburg, von Wedell, Regier. Präſident
in Merſeburg. Den Rothen Adler- Orden IV. Kl.
Bodenſtein, Kreisgerichts Director in Merſeburg, Freiherr von
Diepenbroick-Grüter, Regier. Rath in Merſeburg, Frobenius,
Conſiſtorial-Rath und Stifts-Superint. in Merſeburg, Gerhardt,
Regierungs und KaſſenRath in Merſeburg, Hahn, Mag. Aſſ.
und Stadt Apotheker in Merſeburg, Hochheim, Pfarrer zu
Starſtedel, Weidlich, Landrath in Merſeburg, von Werder,
Geh. und Oher- Regierungs Rath in Merſeburg. Das All-
gemeine Ehrenzeichen: Haring, Kantor, Küſter und
Schullehrer in Weßmar, Müller, Kanzleidiener bei der Regie-
rung zu Merſeburg, Munkelt, Ortsrichter zu Rahna.

Das Geburtsfeſt Sr. Majeſtät des Königs wurde, wie
alljährlich, auch diesmal in Merſeburg auf eine dieſes Tages
entſprechende Weiſe gefeiert. Am Abend des 14. d. M. verkün-
dete uns Kanonendonner das bevorſtehende hohe Feſt. Früh
des 15. war große Reveille durch die ganze Stadt, ausgeführt
von den hieſigen Herren Mannſchützen. Um 9 Uhr feieilicher
Gottesdienſt in hieſiger Domkirche, welcher ſehr zahlreich beſucht
war, dann feierlicher Actus im hieſigen Domgymnaſium. Um
2 Uhr begann ein im hieſigen Schloßgarten -Salon, welcher
diesmal beſonders feſtlich decorirt war veranſtaltetes Diner,
welches noch zahlreichere Theilnahme als ſonſt aus allen Stän-
den gefunden hatte. Der Herr RegierungsPräſident von
Wedell brachte den Toaſt auf Se. Maj. den König aus, wel-
cher die begeiſterndſte Zuſtimmung von der ganzen Verſammlung
unter Kanonendonner erhielt. Dann wurden 2 eigends dazu
gedichtete Lieder geſungen. Herr Regierungs Rath Karo ge-
dachte auch diesmal der Armen und hielt an die Verſammlung
eine darauf bezügliche ſehr launige Anſprache, welche eine Ein-
ſammlung veranlaßte, die die nicht unbedeutende Summe von
40 Thlr. 20 Sgr. ergab. Abends war Ball im Caſino, im
Thüringer Hof und in der Leonhardtſchen Reſtauration u. a. O.

Ein Handſchreiben unſeres Königs.
Der Schneidermeiſter Herr Bär in Breslau war im Be-

ſitze eines Briefes von Friedrich II. aus deſſen Jugendzeit.
Se. Majeſtät der jetzige König von Preußen wünſchte dieſes
Schreiben zu beſitzen und ließ Herrn Bär um die Bedingungen
fragen unter welchen er jenes Schreiben veräußern wollte.
Hr. Bär erklärte ſich bereit, das Schreiben Friedrichs des Gro-
ßen gegen ein Handſchreiben Friedrich Wilhelms IV. in den
Beſitz Sr. Majeſtät gelangen zu laſſen. Das Handſchreiben,
das hierauf Se. Maj. an Hrn. Bär richtete, lautet:

„Potsdam, 5. Jan. 1848. Es iſt mir geſagt worden,
lieber Herr Bär, daß Sie für den mir überſandten eigenhändigen
Brief des großen Königs meine Handſchrift zu beſitzen wünſchen.
Dieſem Begehren willfahre ich gern da der Brief einen ganz
eigenthümlichen Werth dadurch hat, daß derſelbe einen lebhaften
Blick in die bewegte, oft ſorgenvolle Jugend des Königs thun
läßt. Der Erſatz, den Sie für ſo Werthvolles wünſchen, iſt
nur gar zu werthlos, darum möchte ich wenigſtens recht ſchön
ſchreiben, das habe ich verlernt. Jſt es nun zwar mir, wie
jedem Fürſten, unmöglich, beſſer zu regieren als Friedrich II.,
ſo bin ich doch ſo eitel, Sie darauf aufmerkſam zu machen,
daß ich ein klein Weniges beſſer ſchreibe als er. Jhre Gabe
und Jhr Wunſch haben aber noch einen andern entſchiedenern
Werth für mich ich weiß, daß ſie aus einer echten und tüch-
tigen Geſinnung fließen, die unter uns Gott Lob nie ſelten
war und nicht ſelten wird, und der wir unſere ehrenvolle Stel-
lung in der Welt verdanken, die aber jetzt zuweilen den Muth
verliert, dem lauten, wirren Treiben unberechtigter und unver-
ſtändiger Forderungsſucht ſo kräftig und furchtlos entgegenzu-
treten, als ſie es ſollte. Stärken Sie daher in Jhrem Kreiſe
bei Jhren Gleichgeſinnten den echten, treuen und muthigen
Bürgerſinn, an dem Jhre Vaterſtadt, lieber Herr Bär, ſo reich
iſt. Zu guter Letzt noch die Hauptſache. Jch danke Jhnen
herzlich für die Freude, welche Sie mir durch die Ueberreichung
des intereſſanten Briefes gemacht haben. Wenn ich wieder
nach Breslau komme, ſo hoffe ich Sie zu ſehen. Leben Sie

wohl. Friedrich Wilhelm.
In der aſiatiſchen Türkei ſind die Chriſten noch
ſchlimmeren Gewaltthätigkeiten ausgeſetzt als in der europäiſchen
Aus der Nähe von Bruſſa werden Grauſamkeiten über Grau-
ſamkeiten berichtet. Hier nur einige. Ein Neger, der auf
dem Wege aus dem Dorfe Peladari einem Chriſten begegnete
ſchnitt demſelben mit ſeinem Yatagan die Ohren und Hände
ab. Der Neger wurde feſtgenommen. Ein türkiſcher Buden-
halter erſchlug mit einer Keule den angeſehenen armeniſchen
Fabrikanten Kundarji, Vater von vier Kindern. Der Unglück-
liche ſtarb auf der Stelle und der Boutiquier wurde feſtgenom-
men. Aber wozu Hundert Türken waren Zeugen dieſer Scene,
aber keiner legte ein Zeugniß ab gegen ſeinen Glaubensbruder
wegen ſolcher Kleinigkeit. Andererſeits waren die Ausſagen
der Chriſten ungültig und beide Verbrecher blieben ſtraflos.
Ein chriſtlicher Landmann kam mit Weib und Tochter von
Suffurluk und begegnete auf der Landſtraße zwei Türken, die
ihm Frau und Kind rauben wollten. Er vertheidigte ſeine
Familie und als die Türken ſie ihm mit Gewalt entreißen
wollten, warf er ſich auf den einen und tödtete ihn mit ſeinen
eigenen Waffen, worauf ſich der andere, obwohl er vom Kopfe
bis zum Fuße bewaffnet war, durch den Muth des Giaurs
eingeſchüchtert zurückzog. Der Chriſt ſetzte ſeinen Weg nach
Bruſſa fort, wurde aber daſelbſt feſtgenommen und gefeſſelt.
Vor den Rath geführt, geſtand er den Todtſchlag ein, zu dem
er genöthigt geweſen, um die Ehre und das Leben von Weib
und Tochter zu retten. Doch war dies keine Rechtfertigung
in den Augen der Türken. Der Giaur mußte ſeine Tapferkeit
ſchrecklich büßen. Er ſtarb im Gefängniſſe an den Folterqualen
die man während der darauf folgenden Nacht gegen ihn anwendete

Silbenräthſel.
„Feſt von der Letzten umſchlungen,

Schwebt mein vollendetes Ganze
An den zwei Erſten empor.“

Wie heißt alſo Se. Hoheit?
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